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begaben ſich wieder auf einen Wa

oſten, den ſie aber oft änderten, ihre
Wohnung geheim halten. Auch da wiederholte ſich das Schauſpiel der beiden
Schächer; der Eine hatte die Gnade der Bekehrung, der Andere nicht (d be
nützte ſie ni mne der merkwürdigſten Bekehrungen im Gefängniſſe war die
des abgefallenen Biſchofs Gobel. Nach dem Sturze Robespierre's und nach der
Proclamierung der Cultusfreiheit jubelte 1 freudig auf Allein die Freude
waLr von kurzer Dauer. 95 Directorium erneuerte die Deerete die eid⸗
verweigernden Prieſter In Paris jedo wurden wenige Prieſter FJur Deportation
verurtheilt. Um heftiger war die Verfolgung in den Provinzen. Das Jahr
1799 war für die Provinzen wohl das ſchreckli Deshalb wurde auch dort der
turz des Directoriums und die Errichtung des Conſulates Am freudigſten begrüßt.

Johann Naef, ner. Profeſſoralzburg.
Das Congrua⸗Geſe vo m 19. Zeptember 1898

Das Geſetz, mit welchem Beſtimmungen über die Dotation der
katholiſchen Seelſorgsgeiſtlichkeit Tlaſſen werden, hereits anl 21 Jänner
1897 Abgeordnetenhauſe angenommen worden, gelangte aber erſt

September 1898 Sanctionierung und iſt October 1898
tn Wirkſamkeit getreten. Die Durchführung verzögerte ſich aber wieder,

indem die Durchführungsverordnung nicht gleichzeitig erſchien, ondern erſt
im December zur Kenntnis des Clerus gebra wurde. Da nun dieſes
Geſetz vom September 1898, welches an die des proviſoriſchen
Congruageſetzes vom 19 pri 1885 getreten iſt, für eine ange 2  eit
Geltung aben wird, ſo halten wir eS für nothwendig, E vollinhaltli
mitzutheilen und werden ir daran einige Erläuterungen nüpfen Das
Geſetz lautet alſo

„Mit Zuſtimmung heider äuſer des Reichsrathes unde Ich anzu⸗
ordnen, wie fol

Selbſtändigen katholiſchen Seelſorgern und Hilfsprieſtern wird
das ſtandesgemäße Minimaleinkommen (Congrua), inſoweit 0  E.  e durch
mit dem geiſtlichen Amte verbundene Bezüge nicht gedeckt iſt, aus den
Religionsfonden, beziehungsweiſe aus der ſtaatlichen Dotation derſelben ergänzt.

Die Congrua eines ſelbſtändigen Seelſorgers gebürt jenen Geiſtlichen,
welche auf Grund canoniſcher Einſetzung von Seite des Diöceſanbiſchofes
In einer beſtimmten kirchlichen Gemeinde die Seelſorge auszuüben das Rech
und die Pflicht aAben oder on durch den Diöceſanbiſchof zur ſelbſtändigen
Ausübung der Seelſorge berechtigt ſind, bie Localkapläne, Pfarrvicare W,
ſoferne In dem einen oder anderen Falle die betreffende Seelſorgeſtation
ſtaatlicherſeits als ſelbſtändig anerkannt iſt

Die Congrua eines Hil

E

U

prieſters gebürt denjenigen Geiſtlichen, welche
den ſelbſtändigen Seelſorgern vom Diöceſanbiſchofe mit ſtaatlicher Zu
ſtimmung zu deren Unterſtützung un der lusübung der eelſorge bei
gegeben ſind

Die ſtaatliche Anerkennung iſt ohne weitere Nachweiſung bezügli
derjenigen Seelſorgeſtationen und Hilfsprieſterſtellen anzunehmen, we In
dieſer Eigenſchaft bei dem Inslebentreten des kaiſerlichen Patentes vom
5 November 1855, Nr 95, ereits beſtanden aben und
ſeither nicht ausdrö  1 aufgelaſſen worden ſind

28*
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Inhaber einfacher Beneficien haben, enn ſie eine ſyſtemiſierte ilfs

prieſterſtelle verſehen und teſe Hilfeleiſtung vom Diöceſanbiſchofe uim Ein
vernehmen mit der ſtaatlichen Cultusverwaltung als nothwendig anerkannt
wird, Anſpruch auf eine Entlohnung im Ausmaße der Hilfsprieſtercongrua,
beziehungsweiſe auf Ergänzung ihres Beneficialeinkommens bis zur 96e
der Hilfsprieſtercongrua.

Religioſen, we eine yſtemiſierte weltgeiſtliche Hilfsprieſterſtelle
verſehen, aben, enn teſe eiſtung vom Diöceſanbiſchofe Iim Einvernehmen
nit der ſtaatlichen Cultusverwaltung als nothwendig anerkannt wird, An
ru auf eine Entlohnung à  mM Ausmaße der Hilfsprieſtercongrua.

Das Minimaleinkommen ird für jede der um Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder nach dem dieſem Geſetze beigeſchloſſenen
ema feſtgeſtellt.

Dieſes Minimaleinkommen ird rückſichtlich derjenigen ſyſtemiſierten
Hilfsprieſter, E mit Seelſorgefunctionen einer außerhalb des Pfarr  2
Orte befindlichen Kirche betraut ſind und bei erſelben ihren m  Itz aben,
Aum 160 erhöht

Db und inwieweit um einzelnen Falle eine Ergänzung nach
ſtattzufinden hat, ird auf Grund der VNi Wege der Ordinariate

einzubringenden Einbekenntniſſe von der politiſchen Landesbehörde entſchieden.
Für die Einbekennun der Einnahmen und usgaben zum

der Congruaergänzungen aben olgende Grundſätze zu gelten.
Als Einnahmen ſind nur nachſtehende Bezüge einzurechnen:

Der Reinertrag von Grund und oden In jener Höhe,s un welcher erſelbe
von den betreffenden Grundſtücken zur Bemeſſung der Grundſteuer feſtgeſte
erſcheint
der Zinsertrag vermieteter Gebäude un ſeiner wirklichen Höhe, nach Ab
ag der geſetzlichen *  Uote der Erhaltungs⸗ und Amortiſationskoſten
der Ertrag von Capitalien, nutzbaren Rechten und gewerblichen Betrieben;
fixe Renten und Dotationen In Geld, Geldeswert oder Naturalien, letztere
mit Procent Abſchlag vom Bruttoertrage Minderwertigkeit und
als Einbringungskoſten. Ausnahmsweiſe ann bei und für Ein
bringungskoſten von Captialszinſen oder Renten aus Billigkeitsrückſichten
ein entſprechender Mag ewilligt werden;

e) das Einkommen aus Ueberſchüſſen des ocalen Kirchenvermögens, inſofern
ſolche Ueberſchüſſe zu Dotationszwecken verwendet werden können;
die Stolagebüren In einem Pauſchalbetrage, welcher von der Landesbehörde
O Einvernehmen nit dem Diöceſanbiſchofe, oder falls ein Einverſtändnis
nicht rzielt wird, Cultusminiſter feſtzuſe iſt

Von den ſolcherweiſe ermittelten Stolagebüren iſt ern Betrag von
Iin Abrechnung zu bringen.

Von der Einrechnung ausgeſchloſſen iſt das Erträgnis der
mit einem beſtimmten Betrage errichteten Stiftungen für Meſſen und andere
gottesdienſtliche Handlungen.

Die Erträgniſſe der nach Wirkſamkeit dieſes Geſetzes durch
Liberalitätsacte einer beſtehenden Pfründe zugewachſenen Vermögenſchaften
ſind von der Einrechnung ausgeſchloſſen.
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Als usgaben ſind einzuſtellen:

Die von den einzubekennenden Einnahmen (8 zu entrichtenden landes  2
fürſtlichen Steuern, Landes⸗-, Bezirks⸗ und Gemeindeumlagen und onſtige
für öffentliche wecke auf Grund eines Geſetzes zu leiſtende Beiträge,
ſowie das Gebürenäquivalent;

b) die Kanzleiauslagen für die Matrikenführung, wo dieſelben nicht aus dem
Kirchenvermögen oder von einem anderen iezu Verpflichteten beſtritten
werden, dann die mit der Führung des Decanatsamtes (Bezirksvicariates)
verbundenen Auslagen in einem uim Verordnungswege feſtzuſtellenden
Betrage
Leiſtungen eld und Geldeswert aus dem Grunde einer auf dem
Einkommen haftenden Verbindlichkeit.

iezu gehören insbeſondere die auf Grund beſtimmter Rechtstitel das
Pfründeneinkommen belaſtenden Leiſtungen Hilfsprieſter;
die directivmäßige Vergütung für die auf der Congruaergänzung haftenden
Religionsfondsmeſſen;
ſtändige außergewöhnliche Ausgaben für die Sicherſtellung des Waſſer⸗
edarſfe

Dagegen ſind alle auf den perſönlichen Unterhalt (Haushalt) bezüg⸗
en Uund mit der Bewirtſchaftung von Grund und oden verbundenen,
ſowie die durch die Inſtandhaltung der pfarrlichen Gebäude nach den b

τ
ſtehenden Vorſchriften entſtehenden usgaben nicht einzubeziehen.

Die Beſtimmung der Art und eiſe, wie die Einbekenntniſſe
einzurichten, zu prüfen und richtigzuſtellen ind, bleibt dem Verordnungs⸗
wege vorbehalten.

Die Einbekenntniſſe ſind innerhalb der I von zwei onaten nach
dem Tage des Amtsantrittes des ſelbſtändigen Seelſorgers, beziehungsweiſe
Hilfsprieſters, rückſichtlich der ereits im mte befindlichen congrugergänzungs⸗
berechtigten Seelſorgegeiſtlichkeit binnen zwei Monaten vom Tage der Wirk⸗
amkeit dieſes Geſetzes beim Ordinariate überreichen. Aus triftigen
Gründen kann dieſe riſt V  Let werden.

Die Congrugergänzung iſt vom Tage des Amtsantrittes zuzu
erkennen, enn das Einbekenntnis innerhalb der geſetzlichen oder erſtreckten
Li überreicht Urde Im Falle das Einbekenntnis nach Ablauf der
geſetzlichen oder erſtreckten I überreicht wurde, iſt die Congrugergänzung
vom Tage des Einlangens der Aſſion bei der politiſchen Landesſtelle
zuzuerkennen.

eig ich, daſs eine nach den vorſtehenden Beſtimmungen
einzubekennende Einnahme verſchwiegen oder eine Ausgabe wiſſentlich
richtig angeſe wurde, ſo iſt den für die Richtigkeit des Einbekenntniſſes
verantwortlichen Perſonen eine Geldſtrafe bis zUr Höhe desjenigen Betrages
auf zuerlegen, welchen der Religionsfonds, beziehungsweiſe der Staats⸗
chatz benachtheiligt worden dGre

In anderen Fällen einer Divergenz iſt ledigli das Einbekenntnis
richtigzuſtellen Uund nur nach Umſtänden der Erſatz der Koſten des Richtig  2
ſtellungsverfahrens aufzuerlegen.
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Die Proviſoren erledigter Pfründen erhalten ihren Gehalt
aus den Religionsfonden.

erſelbe richtet ſich nach der öhe der Congrua, we der betreffenden
Pfründe nach 2 Ukommt und beträgt bei Pfründen mit 600 Congrua
fünfundvierzig 45) Gulden, bei ſolchen mit 700 Congrua ünfundfünfzig
55) Gulden, bei olchen mit 800 bis 900 Congrua ſechzig 60
Gulden und bei jenen mit 000 oder mehr Congrua ſiebzig 70
Gulden monatlich.

Excurrendo-Proviſoren erhalten eine von Fall zu Fall zu beſtimmende
Remuneration, e aber In einem Falle zwei Drittheile des ordentlichen
Proviſorengehaltes überſteigen darf.

In heiden en haben die Proviſoren Anſpruch auf das Erträgnis
der Stiftungsgebüren für Meſſen und andere gottesdienſtliche Handlungen.

114 Hilfsprieſter, we einen dauernd dienſtunfähigen ſelbſtändigen
Seelſorger gänzlich vertreten, erhalten den im für Proviſoren feſt⸗
geſetzten Gehalt Für denſelben iſt jedo Ian erſter Linie ern allfälliger
Congruaüberſchuſs der betreffenden fründe heranzuziehen.

Hat ein ſelbſtändiger Seelſorger ne den ihm obliegenden
Verbindlichkeiten auch noch die ſyſtemiſierte, aber acan eines
prieſters an der von ihm zu paſtorierenden Seelſorgeſtation zu verſehen,
ſo ebürt ihm hiefür eine Remuneration von monatlich 15 Wẽĩ aus
dem mit der Hilfsprieſterſtelle verbundenen Einkommen, beziehungsweiſe aus
den Religionsfonden, inſoweit die Congrua dieſer Hilfsprieſterſtelle nich
zur Gänze oder theilweiſe aus dem Pfründeneinkommen des ſelbſtändigen
Seelſorger otiert iſt

hne ihr Verſchulden dienſtunfähig gewordene Seelſorger
erhalten ohne Rückſicht auf ihr etwaiges Privateinkommen und mit in⸗
rechnung der vor einer unverſchuldeten zeitweiligen eficienz vo  reckten
Dienſtzeit einen Ruhegehalt, der nach dem ange

oſſenen Schema II zu
bemeſſen iſt

teſe Ruhegehalte ſind, inſofern ſie nicht aus dem Pfründeneinkommen
gedeckt werden können, aus den Religionsfonden, beziehungsweiſe aus der
ſtaatlichen Dotation derſelben zu beſtreiten.

Im Falle beſonderer körperlicher Gebrechen eines Deficienten oder
anderer rückſichtswürdiger Umſtände kann der Cultusminiſter demſelben aus
nahmsweiſe einen öheren als den ihm gemäß des Schemas gebürenden
Ruhegehalt bewilligen, jedoch nur bis zum Maximalbetrage von 800
für einen ſelbſtändigen Seelſorger, und von 400 für einen Hilfsprieſter.

Seelſorger und Deficienten, welche ſich bei Beginn der
Wirkſamkeit dieſes Geſetzes uim Genuſſe einer höheren Congrua⸗Ergänzung,
beziehungsweiſe eines höheren Deficientengehaltes befinden, als ihnen nach
den Beſtimmungen dieſes Geſetzes ebüren würde, ehalten dieſen höheren
Bezug für ihre Perſon auf die Dauer ihrer bezüglichen Anſtellung, be⸗
ziehungsweiſe der eficienz

Seelſorgeſtationen, für E auf Grund eines ſpeciellen Rechtstitels
der dauernde Beſtand einer die Anſätze des Schema überſteigenden Con
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mi Heranziehung der ittel des Religionsfondes gewährleiſtet war,
verbleibt leſe höhere Congrua

Das Einkommen ſolcher Seelſorgeſtationen wird auch nach den
Grundſätzen des gegenwärtigen Geſetzes ermittelt

Auf incorporierte Seelſorgeſtationen finden die Beſtimmungen
dieſes Geſetzes nur inſofern Anwendung, als das dauernde thatſächliche
Unvermögen der betreffenden Körperſchaft oder Pfründe zur Beſtreitung
des ſtandesmäßigen Minimaleinkommens der mit der Seelſorge betrauten
Geiſtlichkeit nachgewieſen erſcheint.

Bis zUur Richtigſtellung der Gemäßheit dieſes Geſetzes
und der zu erlaſſenden Durchführungsverordnung einzubringenden Ein
bekenntniſſe werden die bisher angewieſenen Congrua⸗ Ergänzungen
uachträgliche Ausgleichung flüſſig erhalten

17 Dieſes Geſetz Tr mit dem Tage der Kundmachung
Kraft Gleichzeitig treten die Geſetze vom pri 1885 R Bl
Nr 47 Und vom Jänner 1894 Nr außer Wirkſamkeit

18 Mit dem Vollzuge dieſes Geſetzes ſind der iniſter für
Cultus und Unterricht und der Finanzminiſter beauftragt

Wien, September 1898

ranz Joſeph
Thun Kaizl ylan

Schem a
der ImM Sinne des für die einzelnen Königreiche und Länder feſt

geſtellten Congruabeträge
Selbſtändige Hilfs
Seelſorger II

Gulden öſterr ahr
Niederöſterreich

In Wien 800 500
In der Umgebung von Kilometer Am Wien:

Pfarren mit yſtemiſierten Hilfsprieſtern 200 400
Pfarren ohne ſyſtemiſierte Hilfsprieſter —000

In Städten und größeren Curorten. —000 400
In anderen rten:
a Pfarren mit ſyſtemiſierten Hilfsprieſtern 800 350
b) Pfarren ohne ſyſtemiſierte Hilfsprieſter

II Böhmen, Mähren, Schleſien Aund
Oberöſterreich

Prag und Brünn 200 400
Linz (mit Urfahr), Ried, Steyr und Wels, dann

Troppau —000 4002  S6 —  6 der Umgebung von Kilometer Aum Prag und
Brünn, M Städten und ärkten Über 5000

Einwohner, dann größeren Curorten. 900 350
In anderen Orten

Pfarren mit ſtemiſierten Hilfsprieſtern 800 350
Pfarren ohne yſtemiſierte Hilfsprieſter
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III Steiermark, Kärnten, Krain, Salzburg,
irol mit Vorarlberg.

In der Landeshauptſtadt 1.000 400
2 Städten und Märkten Über 000 Einwohner und

800 350größeren Curorten.
In anderen Trten
) Pfarren mit ſyſtemiſierten Hilfsprieſtern 700 300
b) Pfarren ohne yhſtemiſierte Hilfsprieſter 600

rien Trieſt un Gebiet Görz, Gra
und Akowina

In Trieſt 00
In Czernowitz. 000—865 In der Umgebung von 15 Kilometer Aum Trieſt,

Städten und Märkten über 3000 Einwohner, dann
M größeren Curorten. 700 C  —

In nderen Tten 600 3

Galizien.
In Lemberg und Krakau 1.000 400
In Städten über —000 Einwohner, ann den

Orten Podgorze (bei Krakau) und Biala 800 350
In Städten und ärkten über  1  * 3000 Einwohner und

700 350HN N un größeren Curorten
600In allen nderen Orten

VI Dalmatien
d 800 350In

In Üdten und ärkten über 2000 Einwohner,
Leſina, Macarsca und Curzola, dann größeren
Curorten 700

3 In anderen rten 600 300

Sſch e in a 1I
zur Bemeſſung der uhegehalte leiſtungsunfähig gewordener Seelſorger

Mit Dienſtzeit der Seelſorge oder
anderen öffentlichen kirchlichen Dienſte

bis
mehr

als
von mehr von mehr

als als 30 von mehr
Jahren bis bis bis 3u

ahren Jahren Jahren Jahren

ſelbſtändigen
Seelſorger, die für
die letztinnegehabte eel⸗
ſorgeſtation yſtemiſierte
Congrua betragen hat:

400 450 500 550 600
700 400 450 500 575 650
800 400 475 550 625 700
900 450 500 575 650 750

500 5501000 oder mehr 625 700 800

b) Für enmen Hilfsprieſter: 225 250 275 300 350
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Bemerkungen

a0 8 1 Der Begriff ſel

ändige Seelſorgen enthält
das frühere proviſoriſche Congruageſetz eine Einſchränkung, indem die aat  2
liche Anerkennung der Selbſtändigkeit erfordert ird leſe Bedingung
uchte zwar die Regierung bisher chon zur Geltung zu bringen und auch
der Verwaltungsgerichtshof entſchied wiederholt un ihrem Sinne. Allein
das Reichsgericht te. bei dem Erforderniſſe der Einſetzung des Seelſorgers
in einem beſtimmten prenge mit eigener Jurisdiction ſtehen und erkannte
auch mit Erfolg jenen Seelſorgern die geſetzliche Congrua zu, deren
Stationen vom Staate aus nicht ausdrücklich als ſelbſtändig anerkannt
worden waren Abſatz beſagt zwar, daſs jene Stationen, welche zur
Zeit des Concordates (kaiſerliches Patent vom November die
Eigenſchaft der Selbſtändigkeit hatten, ohne weiters als ſelbſtändige eelſorg⸗
ſtationen auch vonm Staate aus anerkannt werden. Seit dieſer Zeit aben
ſich manche Expoſituren als vollſtändig ſelbſtändige Stationen herausgebildet.
Es hängt nun von dem Wohlwollen der Regierung ab, ſie als ſolche
zuerkennen. Billiger eiſe kann man nichts dagegen einwenden, enn
der Staat nun, wo ETL ſoviel zUr Dotation leiſtet, verlangt, daſs hei Neu
ſchaffung von Stationen die Anerkennung ſeinerſeits eingeholt werde Der
Zeitpunkt aber, dieſes Verlangen gerechterweiſe ſtellen könnte, wäre,
enn ſchon nicht der September 1898, doch der 19 pri 1885,

die proviſoriſche Congrua⸗Regulierung begonnen hat, geweſen. Es
werden aher noch manche Verhandlungen mit der Regierung puncto Selbſt⸗
ſtändigkeit der Pfarrer und Hilfsprieſter eſchehen und werden hiebei der
Schematismus der Geiſtlichkeit vom Jahre 1855, dann namentlich auch
der „ſyſtemiſierten“ Hilfsprieſter die älteren Faſſionen und Pfründeninventarien
als Anhaltspunkt und Beweismittel ienen. Auch der Verwaltungsgerichtshof
wird hier des öfteren zu entſcheiden Aben und werden wir nicht ermangeln,
deſſen Entſcheidungen, wie bisher, un der Linzer Quartalſchrift mitzutheilen.

Abſatz handelt von den einfachen Beneficiaten, ſie eine
ſyſtemiſierte Hilfsprieſterſtelle verſehen; da bekämen ſie nur die Ergänzung
bis zUr Hilfsprieſter⸗Congrua (400 beziehungsweiſe 350 Beneficiaten,
deren kärgliches Einkommen 400 beträgt, würden alſo Ur ihre ſeel

2
ſorgliche Mehrleiſtung vom Staate Qaus keine Dotation beanſpruchen können.
Ote  — —4 hatten eben nur die kleine oLQ und was ihnen der err aArrer
on noch überläſst. Dieſer kann aber dann nach des Geſetzes
die Remuneration für doppelt geleiſtete Seelſorge (15 monatlich) bean⸗
ſpruchen, die dann dem Cooperatorendienſte leiſtenden Beneficiaten zu
überlaſſen hat ene Pfarrer, die aus ihrem Localeinkommen den Cooperator⸗
gehalt zu beſtreiten un der Lage ſind, werden einem ſolchen Beneficiaten
den ganzen Gehalt geben

Nach wurde nun auch den Kaplansdienſte leiſtenden
Religiof die Hilfsprieſtercongrua zuerkannt, vas gewi mit Genug⸗
thuung begrüßt ird Nur iſt der Modus der Zuweiſung nach der Durch  5  2
führungsverordnung vom November 1898 ern unpraktiſcher, denn die
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Auszahlung der Hilfsprieſterdotation Religioſen ſoll zu Handen des
Vorſtehers der geiſtlichen Communität der ſie angehören, erfolgen kach
dem aber teſe Congrua auch zur theilweiſen Beſtreitung der Verpflegs⸗
koſten des Hilfsprieſters Pfarrhofe ehört muſs dann der betreffende
Herr Pfarrer mit der Vorſtehung der Communität diesbezüglich Ver⸗
andlung treten Es erſcheint aAher einfacher, daſs auch vorliegenden
Falle die Hilfsprieſtercongrua zu Handen des ſelbſtändigen Seelſorgers u  33  ber  2  2
wieſen wird der ann vereinbarten Betrag die Kloſtervorſtehung

Abfuhr bringt Dieſer etztere Modus dürfte auch vom I Miniſterium
für Cultus 33  ber Anſuchen welches vom biſchöfliche Ordinariate Linz
bereits geſtellt wurde, bewilligt werden

—— 0 bezieht ſich auf Expoſituren die noch
von Ernent Hauptpfarrer abhängig ſind, aber ihren Amtsſitz bei dieſer
Expoſitur haben ieſelben erhalten noch Eenne Zulage per 160 zun
Cooperatorsgehalte

20 dieſem ird geſagt daſs die Entſcheidung ob und
inwieweit erne Congruaergänzung ſtattzufinden habe, nur der politiſchen
Landesſtelle zuſtehe

0 erſelbe enthä die Empfangspoſten der Pfründenfaſſion nämlich
Der Ertrag von run und oden, veranſchlag nach dem einfachen
Cataſtralreinertrage Hiebei iſt wohl zu beachten daſs nicht der höhere
bisherige Reinertrag, wie aus den Grundbeſitzbögen 3 entnehmen iſt.
ſondern Reinertrag, Vie ET auf Grund des Geſetzes 12 Juli 1896
betreffend die Reviſion des Grundſteuercataſters feſtgeſtellt wurde, zu fatieren
ommt Dieſer richtige Reinertrag iſt Qaus dem üngſten Zahlungsa rag
für die Grundſteuer 3u entnehmen oder beim Steueramte 3u rheben
Wenn leſe Poſt nicht etwa durch eun ſteuerämtliches Certificat ondern
durch den Grundbeſitzbogen documentiert ird ſo müſste dieſer aher U
züglich des Reinertrages ämtlich corrigiert ſein
Der Zinsertrag von vermiteteten Gebäuden, nach der Zinsfa ſion be
ziehungswei nach dem ſteuerämtlichen Anlageſchein und Zahlungsbogen“
betreffend die Hauszinsſteuer nach zug der aſe namha gemachten
Erhaltungsauslagen, dann auch beſonderer Reparaturskoſten Als eleg
dient Ern ſteuerämtliches Certificat. mne zeitweilige, gelegentliche Vermietung
von Pfarrhofgebäudetheilen, während der Sommermonate, iſt kein
Gegenſtand der Verrechnung.
Von den Capitalien, die der Beilage, dem Eapitalienausweiſe,
mit allen Merkmalen anzugeben ſind kommen uur die Nettozinſen
uſetzen er Ertrag von den nutzbaren Rechten (Holzbezugs⸗ eide
Jagd und Fiſcherei⸗-Berechtigungen w'ů dann von gewerblichen Be
trieben, die wohl ſelten vorkommen, ſind nit dem Dur  ni der letzten

Jahre einzubekennen Einen Anhaltspunkt gibt hier auch das Ein⸗
bekenntnis zUur Bemeſſung des Gebürenäquivalentes
Fiz Renten (von der Gemeinde, der Patrona

errſchaft oder ſonſtigen
Körperſchaften) und Dotationen eld brauchen nich eigens documentiert
zu werden, ondern nur die ixen Dotationen von Naturalien,



425
freiwillige Naturalſammlungen nicht gehören, mit dem Durchſchnitt
der letzten ahre und mit bezugnehmenden rkunden arktpreis⸗,
Schätzungscertificate dgl.), fixe, behördlich genehmigte Pachtverträgniſſe
mit dem bezüglichen Beſtandvertrage oder einem gemeindeämtlichen Certi  2
ficate über die Richtigkeit des Anſatzes. Privatverpachtungen auf ürzere
Dauer ohne behördliche Verſtändigung und bei einem Wechſel des fründen⸗
inhabers ogleich ösbar, kommen hier außer Anſchlag; hei derlei rund⸗
ſtücken iſt nUur der Cataſtral⸗Reinertrag a zu verrechnen.

) Bezüge aus dem Kirchenvermögen ind nur in der bisherigen Höhe
zu verrechnen, Unter Hinweis auf den Anſatz In den Kirchenrechnungen
Zu denſelben ehören Mur die einfachen Dotationen ohne Gegenleiſtung,
alſo nicht die ſogenannte 2%/ ige Gebür, oder das Kanzleipauſchale.
Uebrigens iſt S ſchwer, daſs die Regierung einmal von der verrechneten
Höhe herabgeht; möge ſich auch die usgaben nfolge Reparaturen noch
ſo ehr mehren; beruft ſich da immer auf die für das Normal
Präliminare vom ahre 1864 vorgeſchriebenen Anſätze, mit denen wohl
dermalen kaum das Auslangen gefunden ird
Bei den St olbezügen gilt das gleiche, vie ſeinerzeit beim proviſoriſchen
Congruageſetze. Es u nämlich NuUTL die „ſtolpflichtigen“ Acte, we
umn der Stolaordnung vom 27 Jänner 781 beziehungsweiſe 31 Jänner 783
enthalten ſind, einzubekennen und zwar in einem eigenen Ausweis nach
einem ſechsjährigen Durchſchnitte. on dem ermittelten Durchſchnittsertrage
ſind 2 In Abzug zu bringen. Der ſo ermittelte Betrag iſt un die
aſſion einzuſtellen. In der Rubrik Anmerkung des vom Decanate 3u
beſtätigenden Ausweiſes iſt die Anzahl der Armenconducte und der xoffo
Matrikenſcheine einzuſtellen. Die Stola iſt zu bekennen von den Sterbe—-
en mit drei Claſſen A I..,zmme wÜWw6 5700 kr., 05 kr für Begleitung
und Einſegnen fl. O5 kr., für Einſegnen allein 32/10 kr.) und 525/10 kr
von den Trauungen 05 kr., der Matrikenſchein A 92 710 kr
une Begünſtigung beſteht darin, daſs eine Stola⸗Nachweiſung nicht
beigelegt zu werden braucht, innerhalb zehn Jahren bereits eine
vorgelegt worden und keine beſondere Aenderung In den Verhältniſſen vor:

gekommen iſt Die Feſtſetzung der endgiltigen Ziffer der anrechenbaren
Stolgebüren, we M Einvernehmen mit dem Diöceſanbiſchofe zu geſchehen
hätte, beſchränkte ſich bei der Diöceſe Linz mit der Zuſtimmungserklärung
des biſchöflichen Ordinariates auf die höhere Ziffer abgerundeten Stola
anſatze von 45 kr auf

Der nthält eine weſentliche Erleichterung der Faſſionslegung
und Verbeſſerung des Einkommens, indem nämlich in Zukunft das Er
tr nis iftu UN und ſonſtigen gottesdienſtlichen Verrichtungen
nicht mehr zu fatieren iſt Iſt eine Stiftung Urch Grundſtücke dotiert,
entfällt eine Verrechnung des betreffenden Cataſtral⸗Reinertrages. Nachdem
von den Stiftungen keine Einnahme mehr aufſcheint, ſo dürfen auch dies  2  —
bezüglich keine usgaben mehr verrechnet werden, alſo weder ein Betrag

1) Für die Stola⸗Ausweiſe beſtehen eigene Formularien, welche EVN der
Diöceſe U m der Preſsvereinsdruckerei Linz erhältlich ſind



für die Zahl 200 überſteigende eſſen, noch auch die auf der edeckung
(Grundſtücken) haftenden Steuern.

Auch nthä eine Begünſtigung. Es Iin nämlich die nach
Wirkſamkeit dieſes Geſetzes durch Liberalitätsacte einer beſtehenden
Pfründe zugekommenen Aufbeſſerungen von der Einrechnung aus⸗
geſchloſſen Hiedurch werden ſich manche bewogen finden, für Aufbeſſerung
ihrer ründe etwas thun, da teſe nicht mehr wie bisher un letzter
inte dem Religionsfonde beziehungsweiſe dem Staate zugute kommt, ſondern
eben dem Pfründeninhaber

bezeichnet die usgaben und
Die Steuern. Hier ſagt das Geſetz ausdrücklich: Die von den eln
3u ek U Einnahmen zu entrichtenden Steuern, und zwar die
landesfürſtlichen dann die Landes⸗- und Gemeinde⸗Umlagen und onſtige
für öffentliche we auf Grund eines Geſetzes zu leiſtenden Beiträge (wie
die Religionsfondsſteuer) und das Gebürenäquivalent. teſe Ausgaben
ſind durch ſteuerämtliche, beziehungsweiſe gemeindeämtliche Certificate
documentieren. Die Perſonaleinkommenſteuer, 8 auch noch von andern,
als den einzubekennenden Einnahmen bemeſſen wird, ird h kaum als
anrechenbare Steuer gelten können, zumal ſie eine rein perſönliche Laſt
iſt und die einbekannten oder einzubekennenden Einnahmen, zu welchen die
Congruagergänzung nicht gehört, bei den geringer dotierten Pfarrern den
Betrag von 600 ſelten erreichen. In dieſem Punkte wird oh einmal
auch der Verwaltungsgerichtshof zu entſcheiden haben.

1e n3 lei La für die Matrikenführung ſind gemã der
Miniſterialverordnung vom December 1885 dort, wo dieſelben nicht
wie gewöhnlich aus dem Kirchenvermögen beſtritten werden, nach der
nzahl der Parochianen und zwar bis 3u 1000 Seelen für 1e 100
Seelen 1v., bei mehr als 1000 Seelen für die erſten 1000 Seelen

ſl., für 12 500 Seelen über teſe nzahl kr., jedo nur
bis zum Höchſtbetrage von 100 einzuſtellen, wobei eine Theilzahl
Uunter 100, beziehungsweiſe 500 Seelen nicht un Anſchlag zu bringen iſt

Die Grundſteuer ird mit 22.7 Procent vom richtigen Reinertrage,
und (infolge der Perſonaleinkommenſteuer) mit einem 9½ bemeſſen.
Die Landes⸗ und Gemeinde⸗Umlage entfällt aber von der Bruttoſteuer.

2) In einem Erlaſſe des Staate miniſteriums Mai 1864
3234 S wörtlich: „Da eS ſeitens der Staatsverwaltung bei dieſer eiſtung

von dem Einkommen aus olchen Obligationen (es handelt ſich um die Beſteuerung
der Zinſen) wie überhaupt bei der Vorſ reibun der Einkommen—
euer nicht beabſichtigt war, eine Schmälerung der geſetzli feſtgeſtellten Congrua
der mit der Verwaltung der Seelſorge betrauten kirchlichen Pfründner herbei⸗
zuführen, ſo hat das taatsminiſterium uim Einvernehmen mit dem

Finanzminiſterium angeordnet, daſs un jenen Fällen, derlei kir
Pfründner, die auf eine beſtimmte Congrua Anſpruch aben, infolge der Ent⸗
richtung der an threr Dotation haftenden Einkommenſteuer an dem Ge
luſſe der vollſtändigen geſetzlichen Congrua verkürzt erſcheinen und darüber den
gehörigen Beweis herſtellen, der aus dieſem Anlaſſe herrührende Abgang aus
dem Ergänzung der unzureichenden Congrua berufenen Fonde oder von
jenen gedeckt erde, denen die Sicherſtellung der un Rede ſtehenden Congrua obliegt.
Dieſer Erlaſs — bei einem allfälligen Recurſe jedenfalls citieren.
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Wo alſo bei einer Seelenzahl von 3000 bisher in der Kirchen⸗
rechnung als Kanzlei⸗Pauſchale nur gerechnet waren, können die
weiteren fl In die aſſion eingeſtellt werden, enn anders der Mehr⸗
betrag nicht aus dem Kirchenvermögen gedeckt werden kann. Die Aus
agen für die Führung des Decanates ſind nach der Miniſterialverordnung
vom Unt 886 zu verrechnen und ſind verſchieden nach den Diöceſen.“)
Zu den Leiſtungen eld und Geldeswert gehören die auf der ründe
laſtenden Bauſchillingsgelder (Zinſen und Raten), die ſogenannten Ab  2
ſentgelder an andere Pfarreien, namentlich aber die auf Grund be
immter Rechtstitel das Pfründeneinkommen belaſtenden Leiſtungen

Hilfsprieſter. Durch wiederholte Entſcheidungen des Verwaltungs⸗
gerichtshofes ſah ſich das Miniſterium für Cultus und Unterricht
veranlaſst, un dem den Conſiſtorien intimierten Erlaſſe vom Pri 1890,

4484, das Princip der ausnahmsloſen Heranziehung des überſchüſſigen
Pfründeneinkommens zUr Deckung des Congruaabganges yYſtemiſierter
Hilfsprieſter aufzugeben. Auch nach der jüngſten Verordnung des Miniſters
für Cultus und Unterricht und des Finanzminiſters vom November 1898
gehört die Leiſtung für den ſyſtemifierten Hilfsprieſter nur dann In die
Pfarrfaſſion, enn ſie auf einer langjährigen Uebung beruht oder In
einem ſpeciellen Rechtstitel begründet iſt In letzterer Hinſicht iſt vor
allem das Erections⸗Inſtrument oder die Stiftungsurkunde maßgebend;
als eine langjährige Uebung hat eine von mindeſtens oder

Jahren zu gelten und iſt dies aus den Faſſionen und ründen⸗
inventarien zu entnehmen. Bei Verfaſſung der Pfründenfaſſionen iſt auf
die Einſtellung der Hilfsprieſter⸗Congrua wohl edacht zu nehmen. Iſt
das Localeinkommen des Pfarrers ſo gering, daſs S die alte Congrua
von 420 oder 315 nicht erreicht, ſo kann von einer Dotierung
des Hilfsprieſters durch die Pfarrer hnehin nicht die Rede ſein. Die
politiſche Behörde und auch mancher Pfarrer hat, wahrſcheinlich der Iin
fachheit halber, die Congrua des Hilfsprieſters n die Faſſion eingeſtellt
und die Ergänzung für Pfarrer und Hilfsprieſter cumuliert. Durch dieſe
Einſtellung kann aher eine langjährige lebung platzgreifen und
ſich durch glückliche Verhältniſſe das Einkommen des Pfarrers erhöht,
bleibt ihm Afur die Laſt der Hilfsprieſterdotation. un anderer
Fall iſt, wo das Localeinkommen derart war, daſs euv aus demſelben nich
nur ſeine Congrua per 400 oder 300 C.⸗ ondern auch jene
ſeines Hilfsprieſters im damaligen Betrage Per 200 fl. C.-M. leiſten
konnte und auch zu leiſten hatte. Da iſt dann wohl die jetzige ilfs⸗
prieſter⸗Congrua zu verausgaben, eS nich etwa in einer Tkunde
heißt, daſs der jeweilige Pfarrer für den Unterhalt des Cooperators nur
200 zu zahlen habe Hat der Cooperator ſelbſt ein eigenes

Siehe die betreffenden Diöceſanblätter. In der Diöceſe Linz beträgtdas Decanats⸗Pauſchale 1e 150 bei den Decanatsämtern Altheim, 0Freiſtadt, Gmunden, St Johann W., Linz, Sarleinsbach, Steyr, Thalheim,Wels, Spital, 1e 120 bei Andorf, Eferding, Grein, Kallham, Pabneukirchen,Mattighofen, ärding und Wartberg, 1e 100 für alle übrigen Decanatsämter
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Eiokommen, wie B dermalen häufig durch die Sammlungs⸗-Ablöſung,

triff den Religionsfond Staat), aber auch den betreffenden Pfarrer,
der für den Unterhalt des Kaplans aufzukommen hat, nur die Ergänzung
auf das geſetzliche Minimum per 350 oder 400 Betragen
die Intereſſen des Kaplanſammlungs⸗Ablöſungscapitals fl., ſo ſind als
Leiſtung für den Hilfsprieſter nur 266 un Ausgabe zu ſtellen. Dieſen
häufigen Fall hat auch das Formular der obenerwähnten Durchführungs⸗
Verordnung im Auge Freiwillige Kaplanſammlungen ſind bei der aſſion

außer Anſchlag zu laſſen
Punkt 0 iſt eine weitere Begünſtigung; eS darf nämlich eine Ver⸗

gütung von Religionsfonds meſſen un Ausgabe geſtellt werden Nach
Hofkanzleidecret Ppri muſsten nämlich jene Prieſter, welche
ihre Dotation aus dem Religionsfond erhielten, für 1e 50 kr C.⸗M
Eine heilige (e

ſſe d intentionen der vom Religionsfonde eingezogenen

Solche Prieſter waren alſoStiftungen und Bruderſchaften perſolvieren.
bisher gegen jene, welche ihre Dotationen aus dem Staa  atze erhielten,
Im Na  heile Urch die Vergütung findet ein Ausgleich ſtatt

Es räg ich nun, vaS iſt unter der directivmäßigen Ver
gütung zu verſtehen? Nach der jetzigen Auffaſſung der Regierung ſoll teſe
den Gegenſatz zUum Currentſtipendium bedeuten und jene Vergütung ſein,

ich nach em Finanzpatente vom ahre 1811 mit 42 kr
21 kr W'ĩ herausſtellte. Allein fönnte ſich wohl auch auf das

Hofkanzleidecret vont unt 1841 berufen, wornach das Meſsſtipendium,
„das In allen Provinzen von nun an zu elten hat“, kr C.⸗ oder
52˙5 kr 5. W beträgt Uebrigens wird über die einzuſetzende Ziffer noch
der Cultusminiſter entſcheiden haben, an den wenigſtens von der Diöceſe
Linz eine nſuchung Vergütung der Religionsfondsmeſſen mit dem
Currentſtipendium iſt

Im einfachſten würde wohl die Frage der Religionsfondsmeſſen 9e·
löst, wenn den Biſchöfen ein entſprechender jährlicher Pauſchalbetrag oder
eine definitive Ablöſungsſumme zur Verfügung geſtellt würde. Wie Dir
hören, wird leſe Frage auch bei den Biſchofsconferenzen beſprochen werden.
Das neue Congruageſetz hat eine Lücke, indem 8 wohl von einer
Vergütung von Meſſen, die auf der Religionsfondsdotation haften, pricht,
nicht aber auch von einer Vergütung ſolcher Meſſen, die auf einem ründen⸗
(Beneficiums⸗ apitale oder auf Pfründengrundſtücken haften Bei einer
wohlwollenden Auslegung des Geſetzes Are wohl auch das Einkommen
aus olchen Capitalien, die ſich 10 auch als Stiftungscapitalien arſtellen,
außer Anſchlag zu ſſen Wenn aber das nicht geſtattet 33  wür  de, ſo müſste
oh analog vte bei der mit Religionsfondsmeſſen belaſteten Dotation
eine Vergütung und zwar mit dem Currentſtipendium In Ausgabe geſtellt
werden können. Auch hierüber ird ſich der Cultusminiſter noch auszuſprechen
haben und werden Uir ſeinerzeit die diesbezügliche Entſcheidung mittheilen.

ach Punkt werden aut Durchführungs⸗Verordnung Auslagen für
Sicherſtellung des Waſſerbedarfes nur ann paſſiert, die Entfernung des
Pfarrortes 22 dem Orte, von welchem das er geholt wird, mindeſtens
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zwei Kilometer beträgt oder bei geringerer Entfernung außergewöhnliche
Terrainſchwierigkeiten zu überwinden ſind und dem Pfarrer keine Trans  2
portmittel zur Verfügung tehen Bei dieſer Beſchränkung ird wenigſtens
bei uns Iun Oberöſterreich eine Ausgabe für Waſſerbedarf kaum In Kraft treten

Nach em Geſetze vom 19 April 1885 onnten auch größere Bau
auslagen, einen Beneficiaten nach den beſtehenden Geſetzen treffen,
In Ausgabe geſtellt werden Be dem neuen Geſetze ntfällt jede Bau
auslage. Die Reparaturskoſten bei vermieteten Gehäuden fönnen gleich
bei den betreffenden Einnahmen un Abzug gebracht werden, die Herhaltung
der Sarta 7 des Pfarrhofe ſelbſt, trifft ohnehin die Pfründeninhaber,
wenn hunli Unter eihilfe des Kirchenvermögens, und größere Bau
auslagen kommen nach dem Baunormale vom ahre 1807 bei dem Un
vermögen der Kirche Un die Concurrenz zu beſtreiten.

Die Einbekenntniſſe ohne Einbekenntniſſe gibt überhaupt
keine Congrua⸗Ergänzung) in 1N duplo (die eilagen aber uur einmal)
ſtempelfrei 75 b) aQn das biſchöfliche Ordinariat zu ſenden, welches
ſie die politiſche Landesſtelle leitet. Der Pfründenfaſſion ſoll auch das
neueſte Pfründeninventar beigeſchloſſen werden, wird aber von der hieſigen
Statthalterei nicht immer verlangt. Es iſt jedo immerhin ehr nützlich,

ein ſolches Inventar verfaſst wird, im Pfarrarchive, beim Ordinariate
und auch der Statthalterei hinterlegt erſcheint. Denn bei manchen
Rechtsſtreitigkeiten un ſpäteren Zeiten ird ſich auf das Inventar, welches
dermalen bei der definitiven egelung der Congrua angelegt wurde und
decanatsämtlich zu beſtätigen iſt, berufen verden. Das Inventar nthä
folgende Rubriken: Benennung der Pfarre (Urſprung, ob alte
oder Pfarre, wer Patron, Präſentant, ob Inveſtitur, welche Tkunden
vorhanden.) Beſchreibung der Gebäude. (Baupflicht, Waſſerbezug,
Verſicherung. Die Grundſtü cke. (Ob dominical oder ruſtical, E.
Servituten, Cataſtralreinertrag, Lage, welche verpachtet in Bei
träge. (Von wem 7) Activcapitalien. Fundus instructus.
(Diesbezügliche Beſtimmungen.) Laſten. (Steuern, Abſentgelder, Bau⸗
illinge, Kaplanerhaltung mit näherer Begründung. Verzeichnisder hauptſächlichſten Trkuüunden (Vide Quartalſchrift 1885,

Die Faffion iſt vom Pfarrer zu unterfertigen und vom Hilfsprieſter
dann, ihm ein ezug aus dem Einkommen des ihm vorgeſetztenSeelſorgers zukommt Wenn der Hilfsprieſter ern eigenes Einkommen
＋＋ Ablöſungscapital) bezieht, ſo hat CET enfa ein Einbekenntnis zulegen. Unter den Empfängen iſt Herrn Pfarrer die auf Grund eines
Rechtstitels zu leiſtende Giebigkeit enfa einzuſtellen. Unter die Aus
aben gehören die auf einem Kaplan⸗ oder Curatbeneficiums⸗Stiftungscapitalehaftenden Meſſen mit dem Curreutſtipendium, bei Religionsfondsmeſſenmit der oberwähnten directivmäßigen Vergütung zu verausgaben. Das Be⸗
kenntnis des Cooperators kann aber auch Mur Usgaben enthalten, nämlichdie Vergütung für Religionsfondsmeſſen.

te Vorlage des Einbekenntniſſes muſs innerhalb zwei Monate nachdem Amtsantritte des Pfarrers oder Hilfsprieſters geſchehen. Die verſpätete
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Einbekennung ohne bewilligte Friſterſtreckung (das Geſuch muſs mindeſtens

Tage vor Ablauf der riſt vorgelegt werden) hat zUur olge, daſs die
Congruaergänzung erſt vom Tage des Einlangens der aſſion hei der
politiſchen Behörde und nicht vom Tage des mitsantrittes un zuerkannt
ird Die politiſche Landesſtelle pflegt nun die nöthigen Erhebungen im
Wege der Bezirksbehörde und veranlaſst be Naturalien, enn e8 ihr noth⸗
wendig erſcheint, einen Schätzungsbefund, deſſen Koſten der einbekennende
elſorger zu tragen hat, enn der Befund einen Aunm Procent öheren
Betrag als den einbekannten herausſtellt. Die ſchließliche adjuſtierte Faſſion
ird dem Seelſorger urch die politiſche Bezirksbehörde zugeſtellt, währen
dem biſchöflichen Ordinariate nur eine Abſchri der Entſcheidung ni
auch der Faſſion, e dann der Seelſorger das Ordinariat 3 ſenden
hat) übermittelt wird Gegen die En  eidung der Landesbehörde kann
vom Seelſorgsgeiſtlichen innerhalb zwei onate Tage der Zuſtellung
des Erkenntniſſes der das Miniſterium für Cultus und Unterricht 9e⸗
richtete Recurs fl Stempel für den erſten, kr Stempel für die
weiteren ögen, 15 kr Beilageſtempel) bei der politiſchen Bezirksbehörde
(Bezirkshauptmannſchaft) eingebracht werden. Demſelben iſt die Entſcheidung
ſammt allen eilagen beizuſchließen. Die Miniſterial⸗Entſcheidung,
we eventuell in letzter Inſtanz innerhalb agen beim Verwaltungs-
gerichtshofe recurriert werden kann, ird dem Seelſorger Urch die Bezirks⸗
hauptmannſchaft zugeſtellt, das biſchöfliche Ordinariat, dem der Recurs zur
Aeußerung mitgetheilt wurde, erhält eine II

enthält die Strafbeſtimmung wegen eines wiſſentlich uUnrichtigen
Anſatzes un der Faſſion. Es ird nämlich der verantwortlichen Perſon
eine Geldſtrafe In jener bhe, Iun welcher der Religionsfond Staat) 9e·
irz wurde, auferlegt. teſe Strafe zie ſich aber auch nach ſich,
jemand wiſſentlich die Anzeige einer die Verminderung der Congruaergänzung
begründenden Veränderung unterläſst. Aenderungen In der ubſtanz de
Pfründenvermögens, beziehungsweiſe des Localeinkommens, ſind von dem
betreffenden Seelſorger alsbald, längſtens aber innerhalb dret Monate
zuzeigen.

enthä die Beſtimmungen für die Proviſoren. E  mne nicht
eringe Begünſtigung iſt Es, daſs ieſelben nun die auf die Intercalarzeit
entfallenden Stiftungsgebüren nicht mehr zu verrechnen brauchen, ondern
für ſich ehalten können. Im übrigen leiben die Beſtimmungen U  ber die
Intercalarrechnungen Ufrecht D  1e Proviſoren können ihren Gehalt
Verrechnung aus den Einkünften der Pfründe entnehmen; iſt aber kein
verfügbares Localeinkommen vorhanden, o können ſie Uum einen 0r
aus dem Religionsfonde bei der Statthalterei Im Wege des Tdi
nariates nachſuchen.)

Nach 11 ſind die Adminiſtratoren 1IN spiritualibus Et Empo-
ralibus  E. bezüglich ihres Gehaltes den Proviſoren glei zu halten. rſchein

enn ein Deficient ausnahmsweiſe eine Proviſorſtelle verſieht, 0 iſt
nach dem Hofkanzleidecrete ovember 1794 bezüglich der Entlohnung

einem Excurrendo⸗Proviſor gleich 8. halten.
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eS nothwendig, daſs einem infolge Krankheit zeitweilig (nicht dauernd) un  2
fähig gewordenen ſelbſtändigen Seelſorger eln Aushilfsprieſter die Seite

geben iſt, 0 wird dieſem für die Dauer dieſer Aushilfe, wenigſtens
MN der Diöceſe Linz, die Congrua eines ſyſtemiſierten Hilfsprieſters angewieſen.

Während früher bei Vacatur eines Hilfsprieſters für doppelt
geleiſtete Seelſorge dem ſelbſtändigen Seelſorger nach freiem Ermeſſen der
volitiſchen Landesbehörde ewilligt vurden, hat nun in einem ſolchen
Falle erſelbe Anſpruch auf eine Remuneration von 15 monatlich.
Doch ſteh 1e Zuerkennung dieſes etrages der politiſchen Landesſtelle zu

8 luch dieſer Paragraph enthält mehrere Begünſtigungen
gegenüber dem proviſoriſchen Congruageſetze. Die Erhöhung des uhe
gehaltes iſt freilich eine geringe, aber In die Dienſtzeit wird auch ein⸗
gerechnet die un einem anderen öffentlichen Dienſt zugebrachte Zeit, welch
letzteres ſich insbeſondere auf die Domprediger, Chorvicare, Katecheten,
Inſtitutsgeiſtliche, Beichtväter in Klöſtern, und dergleichen bezieht, wenn
ſie anders einmal In der Seelſorge angeſtellt varen Das Schema II
Ur Ruhegenüſſe bezieht ſich ehen Uur auf ſelbſtändige Seelſorger und Hilfs  2
prieſter und gebürt Wur dem während des Seelſorgedienſtes unfähig ge⸗
wordenen Seelſorger der geſetzliche Ruhegehalt. Die übrigen Prieſter haben
nur auf den Tiſchtitel, auf den ſie geweiht ſind, nämlich auf 200 und

auf Unterſtützung Anſpruch. Die Penſion eines elbſtändigen eel⸗
orgers muſs In erſter —  —  — von dem Einkommen der Pfründe, Oet welcher

uletzt ſtationiert war, genommen werden. Wenn alſo ein Pfarrer von
einer fründe, welche einen Congruaüberſchuſs ausweist, Penſionierung
anſucht, 0 muſs ſeinem Geſuche auch eine gehörig ausgefertigte Pfründen⸗
aſſion beilegen. leber den Vorgang Heim Eintritt In den Ruheſtand die
Deficienz) iehe Linzer Quartalſchrift 885 S 10  5, 1887 235, 1889
. 220, 1891 752 Nach einem Cultus-⸗Miniſterial-Erlaſſe

Jänner 1886 darf die In zeitweiliger Deficienz zugebrachte
Zeit in die anrechenbare Dienſtzeit nicht eingerechnet werden.

und 16 enthalten Uebergangsbeſtimmungen.
0 8 15 nunen auch die incorporierten Pfründen der Wohlthat

des Geſetzes theilhaftig werden, venn das Unvermögen der betreffenden
Körperſcha zur Dotierung der Pfründe mit dem Minimaleinkommen nach⸗
gewieſen erſcheint. anche Körperſchaften, welche kaum die frühere Com⸗
petenz zu eiſten vermochten, werden nun die höhere Congruaergänzungleiſten können, und verden manche incorporierte P  den Qus dieſem
Paragraphe Nutzen ziehen

Wenn auch manchen Wünſchen des Clerus nicht olge gegeben wurde
und dieſer bezüglich des Einkommens ungeachtet der von ihm verlangten
zwölfjährigen Studien den Staatsbeamten, namentlich was die Ruhegenüſſe
betrifft, 10 auch den Lehrern nachſteht, 0 enthält och das neue Congrua⸗
geſetz weſentlich günſtigere Aenderungen die früheren Geſetze Der
chriſtlichen Bruderliebe bleibt immerhin noch Eln weites Feld, owohl Im
Verhältnis zwiſchen Pfarrer und Hilfsprieſter, als namentlich für die Fälle
der Krankheit und des Deficientenſtandes. In letzterer Hinſicht haben die

Linzer „Thol.  prakt Quartalſchrift 1899. 29
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Prieſter⸗ Unterſtützungsfonde und die Emeritenvereine ſchon viele und wirk  ·  2
ſame Hilfe geleiſtet und wird dies auch uin Zukunft der Fall ſein. Caritas
enim dgefeit

Linz. Dompropſt Anton Pinzger.

Erläſſe römiſcher Congregationen.
Zuſammengeſtellt von E Bruno Albers In Monte Caſſino (Italien).

Abſolution von Cenſuren.) Auf eine die G. 8. KR
Inquisit. gerichtete Anfrage, ob die Ordinarien und die von dieſen delegierten
Prieſter vermöge der von der Pönitentiarie ihnen ertheilten Vollmachten
Freimaurer im Beichtſtuhl von den Cenſuren Abſolvieren könnten, einerlet
ob dieſe öffentlich, oder uur im geheimen der Secte angehörten, und ob

enſelben eine öffentliche und ſchriftliche, im V.  1 der Curie aufzu⸗
bewahrende Abſchwörung zu verlangen ſei, antwortete die Congregation RAul

Auguſt Die Biſchöfe und die von dieſen bevollmächtigten Prieſter können
geheime und öffentliche Freimaurer ermö der ihnen von der Pönitentiarie
ertheilten ollmacht abſolvieren, doch müſſen die abſolvierten ſich von der
Secte vollſtändig renne und wenigſtens vor dem Beichtvater dieſelbe ab
ſchwören (ejurent D detestentur). Das gegebene Aergernis iſt In beſt
möglichſter Weiſe wieder gut zu machen und ind auch die anderen Ver—⸗
pflichtungen aufzuerlegen, welche die genannte Bollma der Pönitentiarie
vorſchreibt.

ezügli der Mitglieder, we der Geſellſchaft der von der Kirche
verbotenen „Old Fellows“ angehören, gab die Congregation der Propaganda

Mai 1898 dem Biſchofe von Valleyfield folgende Verhaltungs—
maßregeln:

Sterben notoriſche Mitglieder dieſer Geſellſchaft, ohne ſich vorher mit
der Kirche durch ihren iderru ausgeſöhnt zu haben, ſo kann ihnen auf
euI Todesbette Im Nothfalle weder die letzte Oelung noch ſpäter das
kirchliche Begräbnis zutheil werden. Haben ieſelben jedo auf dem odes
bette Zeichen der (Ue gegeben und hat der vorſchnelle Tod die Ausſöhnung
verhindert, ſo können dieſelben kirchlich eerdigt werden, jedo ſind alle
Feierlichkeiten vom Begräbniſſe auszuſchließen (Vetitis AII écelesia⸗
Stieis pompis Et solemnitatibus exequiarum).

Büchercenſur.) ind die Oberen, we einm Buch geprüft haben
und demſelben die Druckerlaubni nicht geben vu können glauben, gehalten,
dem Verfaſſer desſelben die Gründe der verweigerten Druckerlaubnis ekannt

geben?
Auf teſe Anfrage antwortete die Ind mit Ja, wofern das

V der Verbeſſerung fähig ſei (8 Ind Sept
Vollmacht und Auszeichnung des Metropoliten In der V

des Suffragan⸗Biſchofes. Kann der Metropolit, einerlei, ob ELr mit
der Cardinalswürde ge  m iſt oder nicht, un der Kirche ſeines Suffra
ganes der feierlichen Meſſe In uviale und Mitra beiwohnen, ſei es, daſs
die Letztere vom uffragan ſelbſt oder von einem anderen In deſſen egen⸗


